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1. Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
vom 21. März 2017 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz LÖG 
NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), geändert durch Gesetz vom 30.04.2013 (GV NRW S. 208), 
wird für die Stadt Kalkar verordnet: 
 

§ 1 

An den nachfolgend aufgeführten Sonntagen: 

• Sonntag, 09.04.2017 (Frühlings- und Zweiradmarkt), 
• Sonntag, 02.07.2017 (Veranstaltung „Sommer in der Stadt“), 
• Sonntag, 08.10.2017 (Händler-, Trödel- und Büchermarkt) sowie 
• Sonntag, 03.12.2017 (Nikolausmarkt), 

dürfen Verkaufsstellen, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, nur innerhalb des historischen Stadt-
kerns geöffnet sein. 
 

Dies umfasst den Markt und die zum Markt hinführenden Straßen: Altkalkarer Straße (ab Brücke),  
Hanselaerstraße (ab Brücke) sowie Monrestraße (ab Parkplatz). 
 

Der genaue räumliche Einzugsbereich ist aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt er-
sichtlich. 
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§ 2 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen  
außerhalb des Geltungsbereiches und der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungsgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden. 

 
§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Verordnungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 21. März 2017 
 
S T A D T   K A L K A R 
    Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
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2. Bekanntmachung des Ratsbeschlusses über die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rahmen der 48. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Kalkar - Freizeitpark Wunderland - Erweite-
rung 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV NRW S. 966), den Beschluss zur Öffentlichkeitsbeteiligung zur 48. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Kalkar - Freizeitpark Wunderland - Erweiterung gefasst. 
 
Ziel der Planung ist die Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung 
(hierbei insbesondere der Belange der Freizeit und Erholung), der Belange der Wirtschaft sowie der  
Erhaltung, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Stadtgebiet von Kalkar durch die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des Freizeitparks Wunderland. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
 

 
  

                                Räumlicher Geltungsbereich der 48. Änderung 
 
 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Kalkar - Freizeitpark Wunderland - Erweiterung liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Um-
welt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneubau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
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Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der von der Stadt in Aus-
sicht genommenen Bauleitplanung, der in Betracht kommenden Varianten und der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 

Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 
http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, wird die öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kalkar - Freizeitpark Wunderland - Erweiterung 
sowie die im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und das ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106),  
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 47 Abs. 2 a VwGO). 
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 

3. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB über die 
Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 2 BauGB - Talstraße - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11 2016 
(GV NRW S. 966), die Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 2 BauGB - Talstraße - als 
Satzung beschlossen. 
 
Zielstellung ist die Klärung der Zulässigkeit von Vorhaben auf den Flurstücken Gemarkung Kalkar, Flur 
15, Flurstücke 14, 15, 16, 111, 149, 155, 158, 160 und 162.  
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Satzung dargestellt: 
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                                Räumlicher Geltungsbereich der Satzung  
 
Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 2 
BauGB - Talstraße - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kalkar wird die Satzung ge-
mäß § 34 Absatz 4 Nr. 2 BauGB - Talstraße - mit der Begründung sowie den bei der Planung zugrunde 
liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20, Verwaltungsneubau, 47546 Kalkar, 

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Ände-
rung der Bekanntmachungsverordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsat-
zung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden 
die Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 2 BauGB - Talstraße - sowie die gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Verbindung mit § 34 Abs. 6 S. 2 BauGB im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen  

1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  
 
1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 

verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die  
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
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1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 

Unbeachtlich werden  

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 GO NRW  
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
digung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 

4. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB über die 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV NRW S. 966), die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - als 
Satzung beschlossen. 
 
Zielstellung ist die Neufestsetzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten sowie die Änderung der über-
baubaren Grundstücksflächen auf den Flurstücken Gemarkung Altkalkar, Flur 7, Flurstücke 71, 296, 
297, 298, 299, 300 und 301 zur besonderen Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
der Belange der Wirtschaft sowie der Gestaltung des Ortsbildes im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                Räumlicher Geltungsbereich der 1. Änderung 
 
Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kalkar wird die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - mit der Begründung sowie den bei der 
Planung zugrunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20, Verwaltungsneubau, 47546 Kalkar, 

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Ände-
rung der Bekanntmachungsverordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsat-
zung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 072 - Kurfürstendamm/Teilbereich 1 - sowie die gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
 

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen  

1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  

1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die  
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
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1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 

Unbeachtlich werden  

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 GO NRW  
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
digung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 

5. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB über die 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 053 - Mischgebiet Prostewardsweg - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV NRW S. 966), die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 053 - Mischgebiet Prostewardsweg - als 
Satzung beschlossen. 
 
Zielstellung ist die Änderung von überbaubaren Grundstücksflächen sowie der Art der baulichen Nut-
zung auf Teilen der Flurstücke Gemarkung Wissel, Flur 7, Flurstücke 32 und 268 zur besonderen  
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, der Belange der Wirtschaft sowie der Gestal-
tung des Landschaftsbildes. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                Räumlicher Geltungsbereich der 4. Änderung 
 
 
Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 053 - Mischgebiet Prostewardsweg -  
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kalkar wird die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 053 - Mischgebiet Prostewardsweg - mit der Begründung sowie den bei der 
Planung zugrunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-
Vorschriften) bei der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20, Verwaltungsneubau, 47546 Kalkar, 

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Ände-
rung der Bekanntmachungsverordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsat-
zung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden 
die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 053 - Mischgebiet Prostewardsweg - sowie die gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen  

1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  

1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die  
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
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1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 

Unbeachtlich werden  

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 GO NRW  
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
digung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 

6. Bekanntmachung der Ratsbeschlüsse über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB und die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB im 
Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum  

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - gefasst. 
 
Zielstellung ist die Anpassung der vorhandenen Baugrenzen auf dem Grundstück Gemarkung Appel-
dorn, Flur 10, Flurstück 205 zur effizienteren baulichen Ausnutzung des Änderungsbereichs im  
Gewerbepark Kalkar-Kehrum. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                                  Räumlicher Geltungsbereich der 5. Änderung 
 
 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059  
- Gewerbepark Kehrum - liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwal-
tungsneubau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 02.05.2017 bis 02.06.2017 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der von der Stadt in Aus-
sicht genommenen Bauleitplanung, der in Betracht kommenden Varianten und der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 02.05.2017 bis 02.06.2017 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 
http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
 
Der Entwurf des Bauleitplans einschließlich Begründung der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - wird im vereinfachten Verfahren nach den Vorschriften des § 13 
BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplanentwurf wird dabei keiner Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB unterzogen. Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird ebenfalls abge-
sehen.  
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Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden die Aufstellung sowie die öffentliche  
Auslegung des Planentwurfs der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - 
sowie die im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 

Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und das ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106),  
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 47 Abs. 2 a VwGO). 
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 
 

7. Bekanntmachung der Ratsbeschlüsse über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB und die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB im 
Rahmen der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum  

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 13a BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB zur 6. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - gefasst. 
 
Zielstellung ist die Schaffung von Baurecht für eine gewerbliche Nutzung auf dem Grundstück Gemar-
kung Appeldorn, Flur 10, Flurstück 187 im bestehenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 059 
"Gewerbepark Kehrum". 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                              Räumlicher Geltungsbereich der 6. Änderung 
 
 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059  
- Gewerbepark Kehrum - liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwal-
tungsneubau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der von der Stadt in Aus-
sicht genommenen Bauleitplanung, der in Betracht kommenden Varianten und der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 
http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
 
Der Entwurf des Bauleitplans einschließlich Begründung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - wird im beschleunigten Verfahren nach den Vorschriften des § 13a 
BauGB aufgestellt. Der Bebauungsplanentwurf wird dabei keiner Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB unterzogen. Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird ebenfalls abge-
sehen.  
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Da die festgesetzte Grundfläche des Änderungsbereiches weniger als 20.000 m² beträgt, ist keine Vor-
prüfung in Bezug auf erhebliche Umweltauswirkungen durchzuführen.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden die Aufstellung sowie die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfs der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 059 - Gewerbepark Kehrum - so-
wie die im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 

Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und das ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106),  
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 47 Abs. 2 a VwGO). 
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 

 
 

8. Bekanntmachung der Ratsbeschlüsse über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB und die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB im 
Rahmen der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 063 „Appeldorn-Ost“ 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 063 „Appeldorn-Ost“ gefasst. 
 
Zielstellung ist die Aufhebung und Neufestsetzung von Baugrenzen sowie die Festsetzung eines all-
gemeinen Wohngebietes im Bereich des Grundstücks Gemarkung Appeldorn, Flur 6, Flurstück 733 
zwecks Berücksichtigung der Belange der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und der Innenentwick-
lung. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                                Räumlicher Geltungsbereich der 6. Änderung 
 
 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 063  
„Appeldorn-Ost“ liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneu-
bau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der von der Stadt in Aus-
sicht genommenen Bauleitplanung, der in Betracht kommenden Varianten und der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 03.04.2017 bis 03.05.2017 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 
http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
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Der Entwurf des Bauleitplans einschließlich Begründung der 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 063 „Appeldorn-Ost“ wird im vereinfachten Verfahren nach den Vorschriften des § 13 BauGB auf-
gestellt. Der Bebauungsplanentwurf wird dabei keiner Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB unter-
zogen. Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird ebenfalls abgesehen.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden die Aufstellung sowie die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfs der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 063 „Appeldorn-Ost“ sowie die im 
Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 

Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und das ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106),  
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 47 Abs. 2 a VwGO). 
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 

 

9. Bekanntmachung der Ratsbeschlüsse über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB und die Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB im 
Rahmen der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 015 - Gocher Straße - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 13a BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), den Aufstellungsbeschluss sowie den Beschluss zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB zur 10. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 015 - Gocher Straße - gefasst. 
 
Zielstellung ist das Ermöglichen einer baulichen Erweiterung im Erdgeschossbereich von Gebäuden 
zwischen Gocher Straße und Kiefernweg. 
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                                  Räumlicher Geltungsbereich der 10. Änderung 
 
 
Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 015  
- Gocher Straße - liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungsneu-
bau, Markt 20, Raum 315,  
 

in der Zeit vom 02.05.2017 bis 02.06.2017 einschließlich 

während der Dienststunden: 

Montag bis Freitag vormittags von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

öffentlich aus. 
 
Dabei kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der von der Stadt in Aus-
sicht genommenen Bauleitplanung, der in Betracht kommenden Varianten und der voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten lassen. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme im Fachbereich 2 - Planen, 
Bauen, Umwelt - unter der Telefonnummer 02824 13-211 oder 02824 13-191 zu vereinbaren.  
 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im oben genannten Zeitraum abgegeben wer-
den.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen vom 02.05.2017 bis 02.06.2017 einschließ-
lich unter folgender Internetadresse abzurufen: 
 
http://www.kalkar.de/de/inhalt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
 
Der Entwurf des Bauleitplans einschließlich Begründung der 10. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 015 - Gocher Straße - wird im beschleunigten Verfahren nach den Vorschriften des § 13a BauGB 
aufgestellt. Der Bebauungsplanentwurf wird dabei keiner Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB  
unterzogen. Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird ebenfalls abgesehen.  
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Da die festgesetzte Grundfläche des Änderungsbereiches weniger als 20.000 m² beträgt, ist keine Vor-
prüfung in Bezug auf erhebliche Umweltauswirkungen durchzuführen.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Bekanntmachungsverordnung 
vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in 
der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden die Aufstellung sowie die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfs der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 015 - Gocher Straße - sowie die 
im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 

Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen während der oben angege-
benen Auslegungsfrist abgegeben werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und das ein Antrag 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106),  
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 47 Abs. 2 a VwGO). 
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 

 

10. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB über 
die 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth West - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I, S. 1722), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 
(GV NRW S. 966), die 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth West - als Satzung be-
schlossen. 
 
Zielstellung ist die Neufestsetzung von Baugrenzen auf dem Flurstück Gemarkung Grieth, Flur 4, Flur-
stück 409 zur besonderen Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung sowie der Gestal-
tung des Ortsbildes.  
 
In der nachstehenden Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Änderung dargestellt: 
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                                Räumlicher Geltungsbereich der 32. Änderung 
 
 
Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die 32. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 018 - Grieth West - 
 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kalkar wird die 32. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth West - mit der Begründung sowie den bei der Planung zu-
grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) bei 
der  
 

Stadt Kalkar - Fachbereich Planen, Bauen, Umwelt - 
Markt 20, Verwaltungsneubau, 47546 Kalkar, 

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort auf Ver-
langen Auskunft gegeben. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Ände-
rung der Bekanntmachungsverordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsat-
zung der Stadt Kalkar vom 02.11.1999, in der Fassung der letzten Änderung vom 21.12.2016, werden 
die 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth West - sowie die gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden nach 
§ 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Kalkar im Amtsblatt der Stadt Kalkar vollzogen. 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen  

1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  

1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die  
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
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1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch  
 

Unbeachtlich werden  

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

 

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 7 

Abs. 6 GO NRW  
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
digung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kalkar, den 21.03.2017 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 
 


